
17.03.2023 
07 | 2023 

             „Wärmepreis-Deckel“ 2023 

 

FürÊdieÊBeantragungÊderÊFörderungÊ imÊGemeinde-
amtÊsindÊfolgendeÊUnterlagenÊvorzulegenÊ(giltÊauchÊ
fürÊOnline-Antrag)! 

 

1. Alle EinkommensnachweiseÊder antragstellen-
den Person und aller am Tag der Antragstellung am 
Wohnsitz hauptgemeldeten Personen für das gesamte 
Jahresnettoeinkommen 2022 sind vorzulegen. 
zum Beispiel: 

• unselbstständiges Einkommen: Lohnzettel des 
Jahres 2022 (L16) 
• selbstständiges Einkommen: letzter erlassener 
Einkommensteuerbescheid (alle Seiten), 
• Mitteilungen über den Pensionsbezug, Bezugs-
nachweis für Arbeitslosengeld, Krankengeld, Kinder-
betreuungsgeld und anderer Leistungen 
• Einheitswertbescheid bei nicht buchführenden 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben  
• Anmerkung: Lehrlingsentschädigung gilt als Ein-
kommen, Unterhaltszahlung gilt nicht als Einkommen; 
 
2. Kostennachweis über den Jahres-Wärmebedarf 
2023 – Beispiele: 
• Rechnungen über die Lieferung von Heizstoffen 
aus dem Jahr 2023 
• die Mitteilung über Vorschreibungen für das Jahr 
2023 der Burgenland Energie oder anderen Anbietern 
• bei Mietern (u.a. Genossenschaftswohnungen, 
Mietshaus) die Betriebskostenvorschreibungen, in de-
nen die Heizkosten ersichtlich sind 
 
3. VertretungsvollmachtÊ(falls der Antrag in Vertre-
tung eingebracht wird) 
Wird der Förderwerber von einer anderen Person ver-
treten, so ist eine Vertretungsvollmacht vom Förder-
werber zu unterschreiben und zur Antragstellung mit-
zubringen. 
 
4. DatenblattÊzumÊWärmepreisdeckelÊ2023Ê 
Vom Förderwerber ist ein Datenblatt vollständig aus-
zufüllen.  

 
AuskünfteÊzuÊFörderfragenÊerhaltenÊSieÊaus-
schließlichÊüberÊdieÊInfo-HotlineÊbeimÊAmtÊderÊBur-
genländischenÊLandesregierung.Ê 

              1 Jahr Ordination von Dr. Asboth  
 

Segnung der Ordination am Freitag,ÊdenÊ31.3.2023Ê
umÊ17ÊUhr. 
 

Der Musikverein Bauernkapelle Gols spielt vor dem 
Gemeindeamt auf! 
 

Dr. Asboth lädt am 31.3.2023 von 17 bis 20 Uhr auch 
zu einem „Tag der offenen Tür“ in seine Praxis ein. 

EineÊBeratungÊdurchÊdieÊBedienstetenÊdesÊGemein-
deamtesÊistÊnichtÊvorgesehen.ÊÊ 
  

ACHTUNG:ÊEine Antragsprüfung kann durch das Ge-
meindeamt nicht durchgeführt werden, dies erfolgt 
ausschließlich beim Amt der Burgenländischen Lan-
desregierung. Die Beantragung des „Wärmepreisdeckel 
für 2023“ ist nur nach Vorlage „aller geforderten Unter-
lagen“ möglich. Unvollständige Anträge können nicht 
entgegengenommen werden.  
 
ANMERKUNG: Die Einkommensgrenze für das Haus-
haltseinkommen beträgt € 63.000,-(Nettoeinkommen). 
 
FürÊdasÊJahrÊ2023ÊkannÊfürÊalleÊBrennstoffeÊumÊFör-
derungÊangesuchtÊwerden.ÊVoraussetzung für die Be-
antragung ist jedoch bei fossilen Heizungen die schrift-
liche Zustimmung zu einer Energieberatung durch Be-
dienstete der Burgenländischen Energieberatungs-
agentur, auf dem Datenblatt. Sollte der Wärmepreisde-
ckel im Jahr 2024 fortgeführt werden, sind für eine An-
tragsstellung die Auflagen der Energieberatung einzu-
halten.  
 
Für das Jahr 2023 gelten keine gesonderten Vorschrif-
ten für mit fossilen Brennstoffen (Öl, Gas, etc.) betrie-
bene Heizungsanlagen. 

www.burgenland.at/themen/

soziales/sozial-und-klimafonds/

waermepreisdeckel/ 



   POLIZEI. Mehr als ein Beruf.  
 

Die Landespolizeidirektion Burgenland nimmt 
derzeit 30ÊFrauenÊundÊMännerÊ für den Polizei-
dienst auf. Der Kurs wird mit 1. September 2023 
starten und dauert zwei Jahre.  
Die BewerbungsfristÊ läuftÊ vomÊ 1.-Ê 30.Ê AprilÊ
2023. Nach positivem Abschluss wird ein öffent-
lich-rechtliches Dienstverhältnis als Exekutivbe-
dienstete bzw. Exekutivbediensteter der Verwen-
dungsgruppe E2b begründet.  
Um den hohen Sicherheitsstandard im Burgen-
land aufrecht zu erhalten, bedarf es neuer Poli-
zistinnen und Polizisten, die hoch motiviert und 
bestens ausgebildet sind.  
Die Anmeldung erfolgt über die Homepage 
www.polizeikarriere.gv.at. 
Dort finden sich auch alle Informationen 
(Ausbildung, Verdienst, Karrieremöglichkeiten, 
usw.) Rückfragen für Interessierte sind auch je-
derzeit bei der Landespolizeidirektion Burgen-
land, Personalabt., 059133/10 5105, möglich. 
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Gols ist frühlingsfit! 

 

Eine Hundertscha  an fleißi-
gen Helferinnen und Helfern 
hat sich im Volksfestgelände 

im Rahmen der diesjährigen Flurreinigung in Gols eingefun-
den, um auf die Golser Ho erwege auszuschwärmen und 
Müll und Abfälle, die bewusst oder unbewusst in die Natur 
gelangt sind, einzusammeln und fachgerecht zu entsorgen. 
Ein großes Danke gebührt den mitwirkenden Vereinen, Feu-
erwehr und allen freiwilligen Helfern. Als Dank für den Ein-
satz werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum 
Mi agessen von der Gemeinde Gols eingeladen.  

         Golser Weinlandchor 
 

EinladungÊzurÊGeneralversammlungÊ 
Sonntag 2.4.2023 

Weinhotel Kirchenwirt Gols um 15.00 Uhr 

Landwirtschaftskammerwahl 
Sonntag, 26. März 2023 

 

WAHLTAG:ÊSo,Ê26.3.2023 
WAHLORT:ÊDr.ÊJetel-Haus 
WAHLZEIT:Ê8-12ÊUhr 

         Energie-Sprechtag 
 

Dienstag,Ê28.3.202 
vonÊ8:00Ê-Ê12:00ÊUhrÊ 
Um telefonische Voranmeldung 

im Gemeindeamt unter 02173 

2301 wird gebeten. 

         Ostermarkt 
 

Der traditionelle 

Ostermarkt in Gols  

findet heuer am 

1.ÊAprilÊ2023Êstatt. 


